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SteuerermaBigung bei haushaltsnahen Tatigkeiten

Schema

Haushaltsnahes Beschaftigungsverhaltnis im Rahmen eines:

—»sozialversicherungspflichtigen haushaltsnahen Beschaftigungsverhaltnisses
—>haushaltsnahen Beschaftigungsverhaltnisses bei geringfligiger Beschaftigung i.S. § 8a SGB IV

— Steuererméafigung in Hohe von 20 % der Aufwendungen, hochstens € 510,00/Jahr

Haushaltsnahe Beschaftigungsverhaltnisse allgemeiner Art oder Inanspruchnahme
selbststandiger Dienstleister:

Haushaltsnahe Dienstleistungen in einem nicht geringfiigigen Beschaftigungsverhaltnis, Aufwendungen fir
die Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege (soweit Kosten mit Haushaltshilfe vergleichbar),
haushaltsnahe Pflege- u. Betreuungsleistung

— SteuerermaRigung in Hohe von 20 % der Aufwendungen, hdchstens € 4.000,00/Jahr

Handwerkerleistungen
Handwerkerleistung flir Renovierungs-, Erhaltungs- u. Modernisierungsmafnahmen, ohne Materialleistungen

— SteuerermaRigung in Hohe von 20 % der Lohnkosten ohne Material, h6chstens € 1.200,00/Jahr. Das
entspricht einem steuerlich beriicksichtigungsfahigen Gesamtaufwendungsbetrag von max. € 6.000,00 im
Jahr.

Gliederung

. Haushaltsnahe Beschéftigungsverhaltnisse
. SteuererméaRigung bei haushaltsnahem Beschéftigungsverhéltnis

. Haushaltsnahe Dienstleistungen

. Steuererméafigung bei Handwerkerleistungen
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. Was ist u. a. sonst noch zu beachten?
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Haushaltsnahe Beschaftigungsverhaltnisse

Der Begriff des haushaltsnahen Beschaftigungsverhaltnisses ist gesetzlich nicht definiert. Das
Bundesministerium der Finanzen (BMF) definiert als haushaltsnahe Beschéftigungsverhaltnisse jene
Tatigkeiten, ,die einen engen Bezug zum Haushalt haben“ (BMF, Schreiben vom 09.11.2016 - IV C 8 - S 2296 b/
07/10003 :008 BStBI1 2016 1 S. 1213). Zu diesen Tatigkeiten zahlt das BMF u. a.

—>die Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt,

—>die Reinigung der Wohnung der Steuerpflichtigen bzw. des Steuerpflichtigen,

—>die Gartenpflege und die Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern sowie von kranken, alten oder
pflegebediirftigen Personen.

Die Erteilung von Unterricht (z. B. Sprachunterricht), die Vermittlung besonderer Fahigkeiten sowie sportliche
und andere Freizeitbetatigungen fallen nicht darunter.

Steuerermafigung bei haushaltsnahem Beschaftigungsverhaltnis

Aufwendungen fiir Haushaltshilfen mindern die tarifliche Einkommensteuer der bzw. des Steuerpflichtigen:

—>bei geringfiigigen Beschaftigungsverhiltnissen (Arbeitsentgelt regelmaRig nicht iber (ab 1.1. 2026) €
603,00/Monat und Zahlung der Sozialversicherungsbeitrage ausschlieBlich von der Arbeitgeberin bzw. dem
Arbeitgeber):
um 20 % der Aufwendungen, hochstens € 510,00 bei Aufwendungen von insgesamt € 2.550,00

—>bei sozialversicherungspflichtigen Beschiftigungsverhiltnissen: um 20 % der Aufwendungen,
hochstens € 4.000,00, bei Aufwendungen von € 20.000,00
zu den begiinstigten Aufwendungen des Steuerpflichtigen gehort der Bruttoarbeitslohn oder das
Arbeitsentgelt (bei Anwendung des Haushaltsscheckverfahrens und geringfiigiger Beschaftigungi.S. § 8a
SGB IV) sowie die vom Steuerpflichtigen getragenen Sozialversicherungsbeitrdge, die Lohnsteuer ggf.
zuziiglich Solidaritatszuschlag und Kirchensteuer, die Umlagen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz
(U 1und U 2)und die Unfallversicherungsbeitrage, die an den Gemeindeunfallversicherungsverband
abzufiihren sind. Die Hochstbetrage verringern sich fiir jeden vollen Monat, in dem die Haushaltshilfe nicht
beschaftigt ist, um ein Zwolftel.

—>Voraussetzung fir die Inanspruchnahme der SteuerermaRigung ist, dass das haushaltsnahe
Beschaftigungsverhaltnis in einem inlédndischen oder in einem anderen in der Europédischen Union/EWR
liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen durchgefiihrt wird, der Steuerpflichtige fiir die Tatigkeiten eine
Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt ist. Die
Rechnungsbelege miissen aufbewahrt und auf Verlangen des Finanzamtes vorgelegt werden kdnnen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Unter haushaltsnahen Dienstleistungen im Sinne des § 35a Absatz 2 Satz 1 Alternative 2 EStG werden
Leistungen verstanden, die eine hinreichende Nahe zur Haushaltsfiihrung aufweisen oder damit im
Zusammenhang stehen (BMF v. 09.11.2016 - IV C 8 - S 2296 b/07/10003 :008 Ziffer 11/5). Dazu zahlen u. a.
Tatigkeiten, die ,,gewohnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschaftigte erledigt
werden oder fiir die eine Dienstleistungsagentur oder ein selbststéandiger Dienstleister in Anspruch genommen
wird“. Das BMF zahlt darunter auch geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse durch
Wohnungseigentlimergemeinschaften und Vermieter. Haushaltsnahe Dienstleistungen sind u. a. (vgl. auch



Anlage | ,Beispielhafte Aufzahlung beglinstigter und nicht beglinstigter haushaltsnaher Dienstleistungen und
Handwerkerleistungen®):

=>Reinigung der Wohnung (z. B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbststiandigen
Fensterputzer)

—>Pflege- und Betreuungsleistungen von Angehérigen, z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes.
Die SteuerermaRigung steht neben der pflegebediirftigen Person auch anderen Personen zu, wenn diese
fur Pflege- oder Betreuungsleistungen aufkommen.

—>Gartenpflegearbeiten (z. B. Rasenmahen, Heckenschneiden)

—>Umzugsdienstleistungen fiir Privatpersonen - abzlglich Erstattungen Dritter

—>Dienstleistungen, wie Straken- und Gehwegreinigung, Winterdienst, wenn sie auf dem Privatgelédnde
durchgeflihrt werden. Dies gilt auch dann, wenn eine konkrete Verpflichtung besteht, (z. B. zur Reinigung
und Schneerdaumung von 6ffentlichen Gehwegen und Biirgersteigen).

—>Tagesmutter

—>Verarbeitung von Verbrauchsgiitern im Haushalt

—>Wachdienste.

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 3.9.2015 (VI R 13/15) auch die Haustierbetreuung als haushaltsnahe
Dienstleistung anerkannt. Die Finanzverwaltung erkennt Aufwendungen fiir die Fellpflege, das Ausflihren
(Gassi-Service) oder Reinigungsarbeiten innerhalb des Haushalts an, nicht jedoch Aufwendungen fiir
MaRnahmen auferhalb des Haushaltes.

Die SteuerermaRigung fiir haushaltsnahe Dienstleistungen betragt 20 % der Aufwendungen, hdchstens aber €
4.000,00 pro Kalenderjahr. Sie ist haushaltsbezogen. Werden z. B. zwei pflegebediirftige Personen in einem
Haushalt gepflegt, kann die Steuerermafligung nur einmal in Anspruch genommen werden.

Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme der Steuerermaligung ist, dass die haushaltsnahe Dienstleistung in
einem inlandischen oder in einem anderen in der Europaischen Union/EWR liegenden Haushalt des
Steuerpflichtigen durchgefiihrt wird, der Steuerpflichtige fiir die Tatigkeiten eine Rechnung erhalten hat und
die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt ist. Die Rechnungsbelege miissen aufbewahrt und
aufVerlangen des Finanzamtes vorgelegt werden kénnen.

Handwerkerleistungen

Als Handwerkerleistungen gelten alle handwerklichen Tatigkeiten flir Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaftnahmen in einem im Inland oder einem EU-/EWR-Mitgliedstaat liegenden Haushalt,
unabhangig davon, ob es sich um regelmalig vorzunehmende Renovierungsarbeiten oder kleine
Ausbesserungsarbeiten handelt, die gewohnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt werden,
oder um Erhaltungs- und Modernisierungsmaftnahmen, die im Regelfall nur von Fachkraften durchgefiihrt
werden. Mallnahmen im Zusammenhang mit neuer Wohn- bzw. Nutzflachenschaffung in einem vorhandenen
Haushalt sind beglinstigt; nicht jedoch handwerkliche Tatigkeiten im Rahmen einer Neubaumafinahme (BMF
v.9.11.2016 a.a.0. Rdn. 21).

Zu den handwerklichen Tatigkeiten zahlen u. a. (vgl. Anlage 1 BMF v. 9.11.2016 a.a.0.):

=>Arbeiten an Innen- und AuRenwanden

—>Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen, o. A.

—>Reparatur oder Austausch von Fenstern und Tiiren

=>Streichen/Lackieren von Tiiren, Fenstern (innen und aufen), Wandschranken, Heizkérpern und -rohren



—>Reparatur oder Austausch von Bodenbelégen (z. B. Teppichboden, Parkett, Fliesen)

—>Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen

—>Modernisierung oder Austausch der Einbaukiiche

—>Modernisierung des Badezimmers

—>Reparatur und Wartung von Gegenstanden im Haushalt des Steuerpflichtigen (z. B. Waschmaschine,
Geschirrspiiler, Herd, Fernseher, Personal Computer und andere Gegenstande, die in der
Hausratversicherung mitversichert werden kénnen)

—>MaRnahmen der Gartengestaltung (Arbeitskosten, nicht hingegen die Materialkosten sowie die erstmalige
Anlage im Rahmen einer Neubaumalnahme)

—>Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstiick

=>Uberprifung von Anlagen (z. B. Gebiihr fiir den Schornsteinfeger oder fiir die Kontrolle von
Blitzschutzanlagen)

—>Klavierstimmer

—>Montageleistungen, z. B. beim Erwerb neuer Mébel

—>Pilzbekdmpfung

=>Schornsteinfegerleistungen

Die Finanzverwaltung erganzte mit Schreiben vom v. 1.9.2021 - (IV C 8 - $ 2296-b/21/10002:001) die
beispielhafte Aufzahlung beglinstigter und nicht beglinstigter haushaltsnaher Dienstleistungen und
Handwerkerleistungen um haushaltsnahe Dienstleistungen, die die Fahrbahn vor dem Grundstiick eines
Steuerpflichtigen betreffen. Steuerbeglinstigt sind danach MaRnahmen wie StralBenreinigung oder
Winterdienst fiir die Gehwege. Nicht dazu gehéren Aufwendungen fiir Handwerkerleistungen der 6ffentlichen
Hand, ,,die nicht nur einzelnen Haushalten, sondern allen an den MaRnahmen der 6ffentlichen Hand
beteiligten Haushalten zugutekommen®. So werden Aufwendungen eines Steuerpflichtigen fiir den Ausbau
des allgemeinen Versorgungsnetzes oder die Erschlieffung einer StralRe nicht anerkannt. Als Begriindung fiihrt
die Finanzverwaltung an, dass es ,,insoweit an einem raumlich-funktionalen Zusammenhang der
Handwerkerleistungen mit dem Haushalt des einzelnen Grundstiickseigentiimers* fehlt.

SteuerermaBigung bei Handwerkerleistungen

Die tarifliche Einkommensteuer ermafigt sich bei Aufwendungen fiir Handwerkerleistungen um 20 % der
Lohnkosten ohne Material, hchstens um € 1.200,00. Das entspricht einem steuerlich
bertlicksichtigungsfahigen Gesamtaufwendungsbetrag von max. € 6.000,00 im Jahr.

Die Leistungen diirfen nicht bar bezahlt, sondern missen auf das Konto des Leistungserbringers gezahlt
werden. Unerheblich ist, ob der Handwerker trotz vorhandenem Firmenkonto auf eine Barzahlung besteht.
Dem Steuerpflichtigen bleibt der Steuerabzug auch in solchen Fallen versagt (BFH, Beschluss vom 30.7.2013 VI
B31/13). Der Handwerker muss dem Steuerpflichtigen eine Rechnung ausgestellt haben. Die ausgestellte
Rechnung ist dem Finanzamt auf Nachfrage vorzulegen.

Im Gesetz wird ausdricklich geregelt, dass nur die Arbeitskosten, nicht hingegen der Materialaufwand in die
Berechnung der Steuerermafigung einbezogen werden darf.

Wohngeld- bzw. Betriebskosten: Viele haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen sind in den
Betriebskosten flir Wohnungen enthalten. Der Wohnungseigentiimer bzw. -mieter kann den in den
Betriebskosten enthaltenen Anteil steuerlich geltend machen, wenn der Verwalter die Kosten in der
Wohngeld- bzw. Betriebskostenabrechnung aufschliisselt. Hierzu hat das BMF eine Muster-Bescheinigung
entworfen, die von Wohnungsverwaltungen verwendet werden kann.



Was ist u. a. sonst noch zu beachten?

Ausschluss der Steuererméafigung

Werden Aufwendungen bereits als Werbungskosten, Betriebsausgabe, Sonderausgabe oder
aulbergewohnliche Belastungen bertiicksichtigt, so konnen die Steuerermafigungen nicht in Anspruch
genommen werden. Eine SteuerermaRigung wegen der Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen ist
generell fiir 6ffentlich geférderte MaRnahmen ausgeschlossen, fiir die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie
Zuschiisse gewahrt werden und wenn diese tatsdchlich in Anspruch genommen werden (§ 35a Abs. 3 Satz 2
EStG). Fur Aufwendungen solcher haushaltsnaher Dienstleistungen, die als Kinderbetreuungskosten
beriicksichtigt werden, ist die Steuerermafigung ebenfalls ausgeschlossen (§ 35a Abs. 5 EStG).

Haushalt des Steuerpflichtigen in der EU bzw. einem EWR-Mitgliedstaat

Allgemeine Voraussetzung fiir die Steuerermafligung ist, dass die Tatigkeiten in einem Haushalt des
Steuerpflichtigen ausgelibt werden. Der Haushalt kann einerseits im Inland, andererseits aber auch in einem
sonstigen EU-/EWR-Mitgliedstaat liegen.

Stand: 1. Januar 2026

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung konnen wir keine Gewabhr fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der
dargestellten Informationen (ibernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir lhnen im Rahmen unserer
Berufsberechtigung jederzeit gerne fiir eine personliche Beratung zur Verfligung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf lhrem Smartphone die
Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewiinschten Bereich auf unserer
Homepage.




	Steuerermäßigung bei haushaltsnahen Tätigkeiten
	Schema
	Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis im Rahmen eines:
	Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse allgemeiner Art oder Inanspruchnahme selbstständiger Dienstleister:
	Handwerkerleistungen
	Gliederung

	Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
	Steuerermäßigung bei haushaltsnahem Beschäftigungsverhältnis
	Haushaltsnahe Dienstleistungen
	Handwerkerleistungen

	Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen
	Was ist u. a. sonst noch zu beachten?
	Ausschluss der Steuerermäßigung
	Haushalt des Steuerpflichtigen in der EU bzw. einem EWR-Mitgliedstaat
	Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite



